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1. Änderung
Der Gemeinderat der Stadt Wehr hat am 11.05.2021 die 1. Änderung im "Vereinfachten 
Verfahren nach §13 BauGB" des Vorhaben- und Erschließungsplanes (§12 BauGB) 
"Brunnmatt" beschlossen.
Der Entwurf der 1. Änderung des Vorhaben- und Erschließungsplanes und der Begründung
 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 11.05.2021 gebilligt und die öffentliche
Auslegung gem. §3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Der Änderungsbeschluss, sowie Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung, wurde 
gem. §2 Abs. 1 BauGB am 21.05.2021 ortsüblich bekanntgemacht.
 
Der Entwurf der 1. Änderung des Vorhaben- und Erschließungsplanes und der Begründung
haben vom 31.05.2021 bis 02.07.2021 gem. §3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen und die 
Träger öffentlicher Belange angehört.

Der Gemeinderat hat die 1. Änderung des Vorhaben- und Erschließungsplan nach 
Prüfung der Anregungen gem. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs 2 BauGB in seiner Sitzung 
am 14.09.2021 als Satzung beschlossen (§10 BauGB).

Rechtskraft gem. §10 Abs. 3 BauGB durch Bekanntmachung vom 01.10.2021

Michael Thater
Bürgermeister

Planentwurf und Planfertigung
durch RM Projekt In Zusammenarbeit 
mit dem Stadtbauamt Wehr
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